
 
VI. MÄNGELGEWÄHRLEISTUNG 
1. Mängelansprüche des Käufers bestehen nur, wenn der Käufer seinen nach § 
377 HGB geschuldeten Untersuchungs- und Rügepflichten ordnungsgemäß 
nachgekommen ist. 
2. Bei Vorliegen eines Mangels ist HKL zunächst Gelegenheit zur Nacherfüllung 
innerhalb angemessener Frist zu gewähren. Die Nachbesserung gilt mit dem 
zweiten vergeblichen Versuch als fehlgeschlagen, soweit nicht aufgrund des 
Vertragsgegenstands weitere Nachbesserungsversuche angemessen und dem 
Käufer zumutbar sind. Schlägt die Nacherfüllung fehl, kann der Besteller - 
unbeschadet etwaiger Schadensersatzansprüche - vom Vertrag zurücktreten 
oder die Vergütung mindern. Schadensersatzansprüche wegen des Mangels 
kann der Käufer ebenfalls erst geltend machen, wenn die Nacherfüllung 
fehlgeschlagen ist, soweit es sich nicht um Schadensersatz gemäß Ziffer VIII. 
handelt. 
3. Aufwendungen zum Zweck der Nacherfüllung werden von HKL nur getragen, 
soweit sie erforderlich sind und sich nicht erhöhen, weil der Gegenstand der 
Lieferung nachträglich an einen anderen Ort als die Niederlassung des Bestellers 
verbracht worden ist, es sei denn, die Verbringung entspricht seinem 
bestimmungsgemäßen Gebrauch. 
4. Mängelansprüche bestehen nicht: Bei nur unerheblicher Abweichung von der 
vereinbarten Beschaffenheit, bei nur unerheblicher Beeinträchtigung der 
Brauchbarkeit, bei natürlicher Abnutzung oder Schäden, die nach dem 
Gefahrübergang infolge fehlerhafter oder nachlässiger Behandlung, 
übermäßiger Beanspruchung, ungeeigneter Betriebsmittel, mangelhafter 
Bauarbeiten, ungeeigneten Baugrundes oder aufgrund besonderer äußerer 
Einflüsse entstehen, die nach dem Vertrag nicht vorausgesetzt sind. Werden vom 
Besteller oder von Dritten unsachgemäß Änderungen oder 
Instandsetzungsarbeiten vorgenommen, so bestehen für diese und die daraus 
entstehenden Folgen ebenfalls keine Mängelansprüche. 
5. Wir haften für Schäden an Leben, Körper und Gesundheit, die auf einer 
fahrlässigen oder vorsätzlichen Pflichtverletzung von uns, unseren gesetzlichen 
Vertretern oder unseren Erfüllungsgehilfen beruhen, sowie für Schäden, die von 
der Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz umfasst werden, nach den 
gesetzlichen Bestimmungen. Für Schäden, die nicht von Satz 1 erfasst werden 
und die auf vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Vertragsverletzungen sowie 
Arglist von uns, unseren gesetzlichen Vertreter oder unseren Erfüllungsgehilfen 



 
beruhen, haften wir nach den gesetzlichen Bestimmungen. In diesem Fall ist 
aber die Schadensersatzhaftung auf den vorhersehbaren, typischerweise 
eintretenden Schaden begrenzt, soweit wir, unsere gesetzlichen Vertreter oder 
unsere Erfüllungsgehilfen nicht vorsätzlich gehandelt haben. 
6. Wir haften für Schäden, die wir durch einfache fahrlässige Verletzung solcher 
vertraglichen Verpflichtungen verursachen, deren Erfüllung die 
ordnungsgemäße Durchführung des Vertrages überhaupt erst ermöglicht und 
auf deren Einhaltung der Käufer regelmäßig vertraut und vertrauen darf 
(wesentliche Vertragspflichten). Wir haften jedoch nur, soweit die Schäden 
typischerweise mit dem Vertrag verbunden und vorhersehbar sind. 
7. Rückgriffsansprüche des Bestellers gegen den Lieferer gemäß § 478 BGB 
(Rückgriff des Unternehmers) bestehen nur insoweit, als der Besteller mit 
seinem Abnehmer keine über die gesetzlichen Mängelansprüche 
hinausgehenden Vereinbarungen getroffen hat. 
8. Sachmängelansprüche verjähren in 12 Monaten nach Ablieferung der Ware bei 
dem Käufer. Die Verjährungsfrist gilt nicht, soweit das Gesetz gemäß §§ 438 Abs. 
1 Nr. 2 (Bauwerke und Sachen für Bauwerke), 479 Abs. 1 (Rückgriffsanspruch) 
und 634a Abs. 1 Nr. 2 (Baumängel) BGB längere Fristen vorschreibt sowie in 
Fällen der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, einer 
vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung und bei arglistigem 
Verschweigen eines Mangels. 


